
Aufgaben des Chef Bevölkerungsschutzes 

 

Ständige Pflichten: 

 

 Erstellung und regelmässige Aktualisierung der Einsatz- und Führungsdokumentation des 
GFS (Gemeindeführungsstab) 

 Beratung des Gemeinderates bei den Vorbereitungen zur Bewältigung von besonderen 
und ausserordentlichen Lagen (Unwetter, Pandemie, Atomare Ereignisse, usw.) 

 Koordination der Vorbereitungen unter den Partnerorganisationen 

 

Pflichten bei einem Aufgebot des GFS: 

 

 Sicherstellen einer ereignisbezogenen Gliederung des GFS 
 Führung des GFS 
 Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat 
 Sicherstellung der Verbindungen zu den kantonalen Instanzen 

 


